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§ 9 
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01.01.2005 

Beachte 

Zum Bezugszeitraum vgl. § 14. 

Text 

3. Abschnitt 

Verfahren 

Aufforderungsverfahren 

§ 9. (1) Die geschädigte Person soll den Bund, vertreten durch die Finanzprokuratur, zunächst schriftlich 
auffordern, ihr binnen drei Monaten eine Erklärung zukommen zu lassen, ob er den Ersatzanspruch anerkennt 
oder ganz oder zum Teil ablehnt. Das zur Entscheidung über den Ersatzanspruch berufene Gericht kann der 
geschädigten Person für dieses Aufforderungsverfahren nach den Bestimmungen der Zivilprozessordnung 
(ZPO), RGBl. Nr. 113/1895, über die Verfahrenshilfe einen Rechtsanwalt beigeben. 

(2) Hat die geschädigte Person den Bund zur Anerkennung eines Anspruchs nicht oder nicht hinreichend 
deutlich aufgefordert oder die Klage vor Ablauf der Frist von drei Monaten erhoben oder den Anspruch erst im 
Lauf eines Rechtsstreits geltend gemacht, so steht dem Bund, soweit er den Ersatzanspruch anerkennt oder 
erfüllt, für die Dauer von drei Monaten ab Geltendmachung, längstens jedoch bis zum Schluss der mündlichen 
Streitverhandlung, Kostenersatz nach § 45 ZPO zu. 

(3) Der Bundesminister für Justiz kann mit Verordnung die näheren Anforderungen an das 
Aufforderungsschreiben der geschädigten Person sowie die für die Mitwirkung der Gerichte und 
Staatsanwaltschaften zur Vorbereitung der Grundlagen für die Entscheidung über die Berechtigung eines 
Ersatzanspruchs erforderlichen Regelungen erlassen. 


